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I. Projekt RathausCloud

 Die RathausCloud hat zum Ziel, die 
Verwaltungsprozesse möglichst vollumfänglich 
zu digitalisieren und die entwickelten Dienste 
web- und cloudbasiert zur Verfügung zu 
stellen. 

 Die Bearbeitung von Anträgen soll in einem 
einheitlichen System von der Antragstellung 
bis hin zur Erstellung der Bescheide abgebildet 
werden. 

 Durch Prüfalgorithmen sollen Standardfälle 
ohne Eingriff der Mitarbeiter bearbeitet 
werden können. 

 Durch die cloudbasierte Datenhaltung ergeben 
sich neue Kooperationsmöglichkeiten für 
interkommunale Zusammenarbeit und den 
Austausch zwischen Behörden.
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I. Projekt RathausCloud

 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) auch für kleine Gemeinden – dabei wird 
nicht der Mindeststandard erfüllt, sondern weitergedacht.

 Erwartungen der Bürger bedienen – durch online verfügbare Leistungen, Transparenz über 
Bearbeitungsfortschritte und zeitsparende Prozesse.

 Zunehmender Komplexität der Verwaltungsaufgaben bei gleichzeitigem Mangel an 
Fachpersonal und demografischem Wandel begegnen.

 IT wird zentral vorgehalten und gepflegt.

 IT- und Digitalisierungs-Know-how wird so gebündelt, dass nicht jede Kommune einen 
Experten/eine Expertin einstellen muss.

 Ineffizienzen und Verzögerungen im Verwaltungshandeln durch mangelhaften 
Datenaustausch und uneinheitliche Prozesse vermeiden.



II. Gründung Genossenschaft
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II. Warum eine eigene Gesellschaft?

 Grundidee
 Der Betrieb der RathausCloud erfolgt gemäß den Interessen der Kommunen.
 Es werden alle für die kommunalen Verwaltungen benötigten Dienste (Fachverfahren) entwickelt 

und bereitgestellt.
 Bei rechtlichen oder prozessualen Änderungen teilen sich die Kosten durch die 

Anwenderkommunen.
 Die Kosten für die Anwendung und den Betrieb teilen sich ebenfalls durch alle Kommunen.

 Vergabe als Projektkommmunen
 Ein Betreiber erhält den Zuschlag und bestimmt langfristig über die Ausgestaltung der Dienste, die 

Preisgestaltung mit jeder Kommunen und die Weiterentwicklung der Dienste.

 Vergabe als Gesellschaft
 Die Mitgliedskommunen bestimmten die Ausgestaltung der Dienste, die gemeinsame 

Preisgestaltung und die notwendigen Weiterentwicklungen.
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II. Warum eine Genossenschaft?

 Öffentlich-rechtlicher Zweckverband 
 Grundlage für die Rechtsform ist die Übertragung von Pflichtaufgaben, dies ist hier nicht 

gegeben.
 Der Ein- und Austritt aus dem Zweckverband ist sehr kompliziert.

 Anstalt öffentlichen Rechts
 Keine rechtliche Grundlage dazu in Sachsen.

 GmbH
 Ein- und Austritt von neuen Gesellschaftern bedarf immer notariellen Kauf- und 

Abtretungsvertrag.
 Ein- und Austritt bedarf ebenfalls der Bewertung der Anteile (hoher Zeit- und Kostenaufwand).
 Steuerliche Auswirkungen möglich.

 Eingetragener Verein (-)
 Die Rechtsform erlaubt keine wirtschaftliche Tätigkeit.
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II. Kosten Mitgliedschaft + Nutzung von Diensten

 Kosten Genossenschaftsanteil (einmalig): 
 5.000,00 €

 Kosten Eintrittsgeld:
 5.000,00 € 
 (Nicht für Gründungsmitglieder, erst 3 Monate nach 

Gründung der e. G.)
 Generalversammlung bestimmt jährlich die Höhe des 

Eintrittsgeldes

 Kosten für die Dienstnutzung (alle Dienste, 
jährlich):

 1,00 €/EW Mindestnutzungsgebühr
 2,00 €/EW Full-Service-Gebühr

 Kosten Genossenschaftsanteil Gemeinde 
Borsdorf (einmalig):

 5.000,00 €

 Kosten Eintrittsgeld: 
 Entfällt, wenn die Gemeinde Borsdorf

Gründungsmitglied ist

 Kosten für die Dienstnutzung (jährlich):
 Anzahl Einwohner der Gemeinde Borsdorf: 

 8.200

 Kosten Mindestgebühr für alle Dienste: 
 8.200 €/Jahr

 Kosten Full-Service-Gebühr für alle Dienste: 
 16.400 €/Jahr
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II. Wirtschaftsplan
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II. Wirtschaftsplan
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II. Gremien

AUFSICHTSRAT

 Frau Kaden, Borsdorf (Vorsitzende)

 Frau Conrad, Naunhof (stellv. Vorsitzende)

 Herr Weigelt, Lossatal

 Herr Laqua, Bennewitz

 Herr Pöge, Thallwitz

 Herr Schmidt, Liebschützberg

 Herr Kerber, Ellefeld

VORSTAND

 Herr Röglin, Wurzen

 Herr Jesse, Brandis

 Frau Schöninger, Rodewisch


